
-2-

. WWTMACHUWS

Bekanntmachung der Nledersächslschen LandesbehBrde fflr StraBenbau und Verkehr.
Geschäftsbereich WolfenbQttei ~ ~'- " ~"~'"'

Ptanfeststelluiigtverfahren B 4 - Giftwm - Bnunsthwel|g
Naufaaudar Ortsumgehung Meine - »gesbüttel von Bau-km 0.180 bis Bau.Ism 10+6S2
In den Gemarkungen Gffiiom, RIbbesbOttel, Rötaesbüttel, Papintelch, Meine und Vordorf
einschließlich der iBHidschaftspflegerisetien Auselalchs- isnd lEnBtamBßiBahmeis

Die Ntedersächslsche Landesbehörds ftir Straßenbau und Verkehr, Geschäftsberslch Wolfen-
büttel, hat für das o. s. Vorhaben die Durchführung eines Planfeststellungsverfahren'snach
"^. ?!'-"-d.̂ s?r?stfa?n!^^e? (.FStrG)'" verbl"dun8 mit den SS 72 bis 78 des Verwaltung.
yerfahrensgeseües (VwVfG) bei der Nledersächslschen landesbehörde fOr StraBanbau'md
Verkehr, Dezernat 33. Göttlnger Chaussee 76A, 30453 Hannover, beantragt.

Fordas vorhaben besteht elne verPfll(:ht""B »ir Durchführung einer Umweltverträgllchkelts-
Prüfung gern. § 3a des Sesetzes über die UmweltvertrtglichkeltsprOfung (UVPG). FtodasBa'u.
vorhaben einschließlich der landschaftspflegerlschen Ausgleichs. und Ersatzmaßnshmen wer-
den Grundstücke in den Gemarkungen Glfhorn, Rlbbesbüttel, Rötgesbattel,
Meine und Vordorf beansprucht.

Die vorlleiende Planung umfasst den Neubau einer Ortsumgehung Im Zuge der BundesstraBe
4 von. s(ldl!cl'Melne bls ;(um Anschluss an die bereits vierspurig ausgebaute B 4 nö7diich von
Ausbüttel Im Landkreis Glfhom.

Die vorliegenden Planunteriagen enthalten Eriäuterungsberlcht mit VarlantenverBtelch, übar^
slchtskarte, überslchtlage- und-höhenplan, Lagepläne, HBhenpläne, Lagepiane der Larm-
schutanaBnahmen, Landschaftspflegerische Maßnahmen, Regelungsveraelchnls, "WW-
mung/Umstufang/Elntlehung, Straßenquerschnltt, Immlsstonstechnlsche Untenuchungen,
Wassertechnlsche Untersuchungen, Umweltfachllche Untersuchungen mit Artenschutiredifr
lichem Fachbeltrag, Geotechnlsche Untersuchungen und Sonstige Gutachten mit Gewässer-
schutzrechtllchem Beitrag (WRRL).

11.

^?Dle planfest!itellurlgsu"tertagen liegen In der Zeit vom 09.11.2016 bis zum 08.12.2016 eln-
schließlich bei der Stadt Glfhorn, Fachbereich Stadtplanung, Martitplatz l In 385U Glflwrn.
2. OG, Zimmer 201 während ('erfolgenden Dlenststunden
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zur allgemeinen Einsicht aus. Eine Einsichtnahme In die Planunterlagen Ist auch auBerhalb der
o. g, Dlenststunden nach vorheriger telefonischer Termlnabsprache, unter den Teleft)nnum-
mem S8-233 oder 88-234 möglich.
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Darüber hinaus können die Planfeststellungsunterlagen im o. g. Auslegungszeltraum auch auf
der Intemetseite der Stadt Gtfhorn unter www. stadt-giftiorn. de sowie der Intemetselte der
NIedersächslschen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr unter http://planfeststeT-
lung. strassenbau. nledersachsen. de/overview elngesehen werden,

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gem. § 73 Abs. 4 S. l des
Verwaltungsverfahrensgeseües (VwVfG) ab dem 09. 11.2016 bis spätestens zwei Wochen
nach Beendigung der Auslegung, das Ist bis zum 22.12.2016 eInschlleBllch, bei der Stadt Gff-
hörn, Fachbereich Stadtplanung, Marktplatz l, 38518 Glfhom oder der Nledersächslschen
landesbehördefilr Straßenbau und Verkehr, Dezernat 33 (Planfertstellungsbehörde), Gattln-
ger Chaussee 76A, 30453 Hannover Einwendungen gegen den Plan schrlftHch oder zur Nleder-
schrift erheben Vor dem 09.11.2016 eingehende Einwendungen werden als unzulässig Vu-
rückgewlesen. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Be-
einträchtlgung erkennen lassen.

Einwendungen sind nach Ablauf der vorgenannten Elnwendungsfrtet aufgeschlossen (S 17a
Nr. 7 S. l FStrfi I. V. m. $ 73 Abs. 4 VwVfS).
Bar ElnwendungMUtichluss beschränkt »Ich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die
»Ich auf die Schüttgüter nach S 2 Ab*, l de* Getrtie* Ober die Umweltvertragllchkettt'pra-
hing (UVPG) butehen, nur auf dlt»e* Verwahungsverfahnn.

Bei Einwendungen, die von mehr als SO Personen auf Unterschrlftsllsten unterzeichnet oder
In Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Elnga-
ben). Ist auf Jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin/ ein Unter-
lelchner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin/ Vertreter anzugeben. 'Es darf nur
eine elrulge Unterzeichnerin/ Unterzeichner als Vertnrterln/Vertreter für die Jeweiligen Un-
terschrHtellsten bzw. gleich lautenden Einwendungen genannt werden. Vertreterin/ Vertreter
tennjiur eine natürliche Person sein. Anderenfalls können diese Einwendungen gemäB 517
Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt bleiben.

(2) Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der BenachrichtlBung der
nach§73Abs. 4S.5VwVfG.

(3) Die Anhörungsbehörde kann auf eine Frörterung der rechüeltlg erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (S 17a Nr. 5 FStrG).
Findet ein Erörterungstermln statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden.
Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen oder Stellungnahmen erhoben ha-
ben, bzw. bei gleichförmigen Eingaben die Vertreterln/der Vertreter, von dem Termin geson-
dert benachrichtigt Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese
durch äffentllche Bekanntmachung ersetzt werden (S l7a Nr. 3 FStrG, S 73 Abs. 6 S. 4 VwVre).
In dem Termin kann bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne Ihn verhandelt werden.

(3) Durch Einsichtnahme In die Planunteriagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermln oder Vertretertiesteltung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet.

(4) Über die Zulässigkelt des Verfahrens und die Einwendungen bzw. Stellungnahmen wird
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Ntedersächslsche LandesbehördefürStra-
Benbau und Verkehr (Planfeststellungsbehörde) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung
(Planfeststellungsbeschluss) an die Elnwenderlnnen/ Elnwender kann durch öffentliche B^
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen voraunehmen sind (S 74 Abs. 5
S. l VwVfG).
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(5} Die Wymmem l, 2, 3 und 4 gelten ffir die Anhörung der Öffentlichkeit au den Umweltaus-
^. l!ku,IT.?j!es-yo rhal!ens."a-ch s. 9 Abs-. 1 des Geseta;es ubar die Umweltvertragllchkeftsprü.
fang (UVPGjl entsprechend. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zuN
einer Umweltoerträgllchkeltsprüfung (SS 3 ff. UVPG).

Mit dem Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach S S FStrG
und die Veränderungssperre nach S 9a Abs. l FStrG In Kraft.

".dlesem_ze!?^nkt d(irf?"a"!de"vom l>la" betroffwe" Flächen bis zu Ihrer tnanspruch-
nähme wesentlich wertstelgernde oder die geplante BaumaBnahmen erheblteh erschwerende
.
'?-r^de-r^. "8e.n_n-Ieht^ v°''8enommen werden. Veränderungen, die In rechtlich zulässiger
Welsevorherbegonnen worden sind, Unterhaltungsarbelten und die Fortführung elnerblstw
ausgeübten Nutzung werden davon nicht berührt.

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabensträger ein Vorkaufsrecht an den von
dem Pla nrffenen Flächen tu (S 9a Abs. 6 FStrG).

Der mi
-^°i

Glfhorn, 31. 10. 2016




